
Verkaufs – und Lieferbedingungen   

 

 

I. Angebot 

 

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, 

Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An Kostenanschlägen, Zeichnungen 

und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte 

vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

 

 

II. Umfang der Lieferung 

 

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers 

maßgebend, im Falle eines Angebotes des Lieferers mit zeitlicher Bindung und 

fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung 

vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung 

des Lieferers. Für Lieferverzögerungen oder Lieferbeschränkungen, die durch 

höhere Gewalt, Betriebsstörungen usw. ohne Verschulden des Lieferers entstehen, 

übernimmt der Lieferer keine Verantwortung. Sie berechtigen den Besteller nicht, 

Aufträge zurückzuziehen oder Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art zu 

stellen. 

 

 

III. Preis und Zahlung 

 

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager Hamburg, 

jedoch ausschließlich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer 

in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug an den 

Lieferer zu leisten, und zwar ab Rechnungsstellung binnen 30 Tagen rein 

netto oder innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsstellung mit 2 % Skonto. 

3. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger vom 

Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind nicht statthaft. 

 

 

IV. Schadenersatz 

 

Beim Rücktritt vom Vertrag oder Nichteinhaltung von Abnahmeverpflichtungen ist 

der Lieferer berechtigt einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 15 % der 

Brutto-Auftragssumme gegenüber dem Besteller geltend zu machen. Die 

Geltendmachung eines höheren Schadens durch den Lieferer oder eines 

niedrigeren Schadens durch den Besteller bleibt beiden Vertragsparteien 

vorbehalten. Dazu hat derjenige, der einen derartigen Anspruch geltend macht, 

jedoch den entsprechenden Nachweis zu führen 

 

 

V. Lieferzeit 

 

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch 

nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, 

Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten 

Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 

das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 

Arbeitskämpfen, insbesondere Streiks und Aussperrung, sowie beim Eintritt 

unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers 

liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 

Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichen Einfluß sind. Dies gilt 

auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichneten 

Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während 

eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger 

Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst 

mitteilen. 

4. Wenn dem Besteller wegen einer Verzögerung, die infolge eigenen 

Verschuldens des Lieferers entstanden ist, Schaden erwächst, so ist er unter 

Ausschluß weiterer Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu 

fordern. Sie beträgt für jede volle Woche 1/2 vom Hundert, im ganzen aber 

höchstens fünf vom Hundert vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, 

der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt 

werden kann. 

5. Der Lieferer ist berechtigt, bei Verzögerung des Versandes auf Wunsch des 

Bestellers nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist 

anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit 

angemessen verlängerter Frist zu beliefern 

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des 

Bestellers voraus. 

 

 

VI. Gefahrübergang und Entgegennahme 

 

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den 

Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der 

Lieferer die Lieferungen noch anderer Leistungen, z.B. die 

Versendungskosten oder Anfuhr und Aufstellung, übernommen hat. Auf 

Wunsch des Bestellers wird auf seine Rechnung die Sendung durch den 

Lieferer gegen versicherbare Risiken versichert. Eventuelle Beanstandungen 

sind innerhalb von zwei Tagen nach Wareneingang zu melden. Beschädigte 

Verpackungen oder Bruch sind sofort bei der Abnahme zu reklamieren. 

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu 

vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf 

den Besteller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und 

Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. 

 

 

 

VII. Eigentumsvorbehalt 

 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 

2. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 

Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 

Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer unverzüglich davon zu 

benachrichtigen. 

3. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des 

Liefergegenstandes durch den Lieferer bewirken nicht einen Rücktritt vom 

Vertrag, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet. 

 

 

VIII. Haftung für Mängel der Lieferung 

 

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter 

Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluß weiterer Ansprüche wie 

folgt: 

1. Die Feststellung von Mängeln ist dem Lieferer innerhalb von 14 Tagen nach 

Eingang der Lieferung schriftlich zu melden. Ersetzte Teile gehen in das 

Eigentum des Lieferers über. Für die vom Lieferer gelieferten 

Waren/Werkzeuge übernimmt dieser eine Gewährleistung für die Dauer von 

12 Monaten, gerechnet vom Tage der Lieferung. 

2. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden 

Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 

fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, fehlerhafte oder 

nachlässige Behandlung. 

3. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig 

erscheinenden Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit 

dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der 

Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 

4. Für das Ersatzstück beträgt die Gewährleistung 12 Monate; sie läuft aber 

mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den 

Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand 

wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten 

Betriebsunterbrechung verlängert. 

5. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige 

Genehmigung des Lieferers vorgenommene Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen 

aufgehoben. 

6. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von 

Schäden, die nicht in dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, 

soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

 

 

IX. Recht des Bestellers auf Rücktritt und sonstige Haftung des Lieferers 

 

1. Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte 

Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei 

Unvermögen des Lieferers. 

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne  des Abschnittes IV der Lieferbedingungen 

vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Lieferer eine 

angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, daß er nach Ablauf 

dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne, und wird die Nachfrist nicht 

eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt. 

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch 

Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung 

verpflichtet. 

4. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen 

weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Wandlung, 

Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, 

und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand 

selbst entstanden sind. 

 

 

X. Recht des Lieferers auf Rücktritt 

 

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnitts IV der 

Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 

Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich 

einwirken, und für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit der 

Ausführung wird der Vertrag angemessen angepaßt. Soweit dies wirtschaftlich 

nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder teilweise vom 

Vertrag zurückzutreten. 

Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines solchen Rücktritts bestehen 

nicht. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 

Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, 

und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der 

Lieferfrist vereinbart war. 

 

 

XI. Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg. 

Durch Erteilung von Aufträgen erklärt der Besteller sein Einverständnis mit 

vorstehenden Bedingungen. 


